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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über den steuerlichen Abzug der Berufskosten von 
unselbstständig Erwerbstätigen  
 
 
Die Einführung eines einkommensunabhängigen und alle Berufskosten umfassenden Pauschalabzugs 
befürworten wir. Das Steuerrecht soll die Wahl der Arbeitsform nicht beeinflussen, sondern gegenüber 
den verschiedenen Arbeitsformen möglichst neutral sein.  Mit vorliegender Änderung werden beste-
hende Fehlanreize ein Stück weit reduziert. Dennoch kommt es nicht zu einer Schlechterstellung von 
Arbeitnehmenden, welche Ihre Arbeit nicht von zuhause aus erledigen können, da ein Abzug der ef-
fektiv angefallenen Berufskosten weiterhin möglich sein wird.  
 
Der zusätzlich geringere administrative Aufwand für Arbeitnehmende, Arbeitgebende und die Steuer-
behörden ist ein willkommener Nebeneffekt.   


